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Sehr geehrte Damen und Herren,

durch das Jahressteuergesetz 2022 wurde mit Wirkung ab 2022 eine Steuerbefreiung für

kleine Photovoltaikanlagen im Einkommensteuergesetz eingeführt. Das

Bundesfinanzministerium hat nun ein ausführliches Anwendungsschreiben veröffentlicht.

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen:

• Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs können Gewinne aus dem Online-

Pokerspiel als Einkünfte aus Gewerbebetrieb der Einkommensteuer unterliegen. Für

Freizeit- und Hobbyspieler handelt es sich demgegenüber um eine private Tätigkeit,

bei der sich Gewinne und Verluste steuerlich nicht auswirken.

• Mieter können Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen und

Handwerkerleistungen nach Ansicht des Bundesfinanzhofs selbst dann

steuermindernd geltend machen, wenn sie die Verträge mit den Leistungserbringern

nicht selbst abgeschlossen haben.

• Ob Stellplatzkosten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung zu den

sonstigen (in voller Höhe abziehbaren) Mehraufwendungen gehören, muss der

Bundesfinanzhof entscheiden. Denn gegen das steuerzahlerfreundliche Urteil des

Finanzgerichts Niedersachsen wurde Revision eingelegt.

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für September 2023
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Viel Spaß beim Lesen!

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Schneiderbanger
Steuerberater
Rechtsanwalt
Vereidigter Buchprüfer
Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)

(Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und trägt deshalb keine Unterschrift)

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter: www.dr-schneiderbanger.de

Besuchen Sie uns online für umfassende Einblicke in unsere Kanzlei:

www.dr-schneiderbanaer.de
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